
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/5/29 9Os26/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1985

Norm

StGB §127 Abs2 Z2 D2

Rechtssatz

Rolltreppen, welche integrierende Bestandteile eines als Untergrundhaltestelle und Straßenbahnhaltestelle

konzipierten Bauwerks - mag dieses nebenbei auch zu bloßen Passierzwecken benützt werden - darstellen, sind

funktionell und vom Schutzzweck her betrachtet den eigentlichen Bahnsteigen gleichzuachten und zählen demnach zu

den Räumlichkeiten einer dem Massenverkehr dienenden Einrichtung.
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